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Diok One AG 

Köln 

ISIN: DE0005900674 

WKN: 590067 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

Montag, den 13. April 2026, um 09:30 Uhr (MESZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung  

in den Räumlichkeiten des Notariats Gruntkowski & Zöller Kirchweg 2 (Ecke Aachener Straße) 

50858 Köln ein. 

 

I. 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Diok One AG sowie des Berichts des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich dieser auf die Zugänglich-

machung und Erläuterung der vorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eine Beschlussfas-

sung der Hauptversammlung über den festgestellten Jahresabschluss und die weiteren Unterla-

gen gesetzlich nicht vorgesehen ist. Der Vorstand und, soweit der Bericht des Aufsichtsrats 

betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich gemachten Unterlagen im Rahmen der 

Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung im Rahmen ih-

res Auskunftsrechts Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen: 

Die HaackSchubert GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Offenbach am Main 

wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 sowie zum Abschlussprüfer für eine 

etwaige prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unter-

jähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2026 und 2027 bis zur nächsten ordentli-

chen Hauptversammlung bestellt.  

5. Wahl zum Aufsichtsrat  

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 

AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Haupt-

versammlung gewählt werden.  

Die Aufsichtsratsmitglieder werden gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft für 

die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für 

das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 der 

Satzung der Gesellschaft wird hierbei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 

mitgerechnet. 

a) Wiederwahl von Herrn Florian Funken zum Mitglied des Aufsichtsrats 

Das Aufsichtsratsamt von Herrn Florian Funken endet mit Beendigung dieser Hauptversamm-

lung. Der Aufsichtsrat schlägt die erneute Wahl von Herrn Florian Funken für eine weitere 

Amtszeit vor. 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, zu beschließen: 

Herr Florian Funken, Dipl.-Betriebswirt, Vorstandsvorsitzender der Domus Immobilien 

AG, wohnhaft in Köln, wird hiermit mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung 

für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Auf-

sichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesell-

schaft gewählt. 

b) Wiederwahl von Herrn Stefan Lutz zum Mitglied des Aufsichtsrats 

Das Aufsichtsratsamt von Herrn Stefan Lutz endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung. 

Der Aufsichtsrat schlägt die erneute Wahl von Herrn Stefan Lutz für eine weitere Amtszeit vor. 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, zu beschließen: 

Herr Stefan Lutz, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, B&L Berger Lindzus Lutz Brechters 

Partnerschaft Steuerberater Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Köln, wird hiermit mit Wirkung 

zum Ablauf dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversamm-

lung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2030 
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beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. 

c) Wiederwahl von Herrn Holger Clemens Hinz zum Mitglied des Aufsichtsrats 

Das Aufsichtsratsamt von Herrn Holger Clemens Hinz endet mit Beendigung dieser Hauptver-

sammlung. Der Aufsichtsrat schlägt die erneute Wahl von Herrn Holger Clemens Hinz für eine 

weitere Amtszeit vor. 

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, zu beschließen: 

Herr Holger Clemens Hinz, Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann (FH) und Certified EFFAS 

Financial Analyst (CEFA), Leiter des Bereichs Corporate Finance der Quirin Privatbank 

AG, Berlin, wohnhaft in Friedberg (Hessen), wird hiermit mit Wirkung zum Ablauf dieser 

Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2030 beschließt, in den Auf-

sichtsrat der Gesellschaft gewählt. 

6. Beschlussfassung über eine Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende 

Satzungsänderung 

Die in § 14 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft geregelte Vergütung des Aufsichtsrats soll auf 

jährlich EUR 10.000,00 je Aufsichtsratsmitglied und jährlich EUR 12.500,00 für den Aufsichts-

ratsvorsitzenden angepasst werden. Die vorgeschlagene Erhöhung der Vergütung trägt der Ver-

antwortung und dem zeitlichen Aufwand der Aufsichtsratstätigkeit Rechnung und entspricht 

nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat einer angemessenen, im Marktvergleich übli-

chen Vergütung.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen: 

§ 14 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner nachgewiesenen 

Auslagen für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat begin-

nend mit dem Geschäftsjahr 2026 eine feste Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00. 

Der Vorsitzende erhält jeweils eine feste Vergütung in Höhe von EUR 12.500,00. 

Die Vergütung ist zahlbar binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Ge-

schäftsjahres. Mitglieder, die dem Aufsichtsrat nicht während des vollen Geschäfts-

jahres angehört haben oder nicht während des vollen Geschäftsjahres den Vorsatz 

innehatten, erhalten die Vergütung zeitanteilig für jeden angefangenen Kalendermo-

nat. Die Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet, soweit die Mitglieder des 

Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert in Rech-

nung zu stellen und dieses Recht auszuüben.“ 

 

7. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung ei-

nes neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-

rechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung der Satzung 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21. September 2021 unter 

dem Tagesordnungspunkt 7 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 20. September 2026 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 7.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 7.375.000 neuen, auf den Inhaber 
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lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).  

Das in § 5 der Satzung enthaltene Genehmigte Kapital 2021 ist zum Zeitpunkt der Einberufung 

dieser Hauptversammlung noch nicht ausgenutzt worden. Vorstand und Aufsichtsrat möchten 

die Ermächtigung, soweit sie bis zur ordentlichen Hauptversammlung am 13. April 2026 nicht 

bereits durch Beschlussfassung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgenutzt 

worden ist, aufheben und durch eine neue Ermächtigung ersetzen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen: 

a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 

Das von der Hauptversammlung am 21. September 2021 beschlossene Genehmigte Kapital 

2021 und seine Regelungen in § 5 der Satzung werden, soweit das Genehmigte Kapital 

2021 dann noch besteht, aufschiebend bedingt auf die Eintragung der unter nachstehender 

lit. b) vorgeschlagenen Änderung der Satzung in das Handelsregister der Gesellschaft, auf-

gehoben. 

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 – Satzungsänderung 

Es wird ein neues genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 7.375.000,00, mit der Möglich-

keit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, nach folgender Maßgabe durch Sat-

zungsänderung geschaffen. 

§ 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 

Genehmigtes Kapital 

1. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 12. April 2031 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 

EUR 7.375.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 7.375.000 neuen, auf den In-

haber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). 

 

2. Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch 

von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG 

gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Ak-

tionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig auszuschließen, 

 

(i) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Akti-

onäre auszunehmen, 

 

(ii) soweit die neuen Aktien gegen Sacheinlage ausgegeben werden, insbesondere 

zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen 

oder Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien oder Immobilienportfolios 

(auch über den Erwerb von Immobiliengesellschaften oder Teilen davon), oder 

anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Er-

werb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Ge-

sellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, auch solcher, die in 
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Schuldverschreibungen verbrieft sind, 

 

(iii) zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der 

den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz 

oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien in die Gesell-

schaft einzulegen, 

 

(iv) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die von der 

Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaf-

ten begeben wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- oder Opti-

onsrecht auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren 

bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht begründen, Bezugsrechte auf neue Ak-

tien in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen nach Ausübung des Wandlungs- 

bzw. Optionsrechts bzw. nach der Pflichtwandlung bzw. Pflichtoptionsausübung 

zustünden, oder 

 

(v) soweit neue Aktien gegen Bareinlagen ausgegeben werden und der auf die neu 

auszugebenden Aktien insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 

den Betrag von insgesamt EUR 2.950.000,00 oder, sollte dieser Betrag niedriger 

sein, von insgesamt 20 % des zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss bestehenden Grundkapitals, (der „Höchstbetrag“) 

nicht überschreitet und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung 

zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich 

unterschreitet. 

 

Auf den Höchstbetrag ist dasjenige Grundkapital anzurechnen, das auf solche 

Aktien entfällt, die zur Bedienung von nach dem 13. April 2026 entsprechend 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) ausgegeben 

werden oder auszugeben sind, oder die nach dem 13. April 2026 entsprechend 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Eine Anrechnung entfällt, soweit 

Ermächtigungen zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombina-

tionen dieser Instrumente) gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

oder zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG nach einer Ausübung solcher Ermächtigungen, die zur Anrechnung 

geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt werden. 

 

3. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 

und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gewinnbeteiligung der 

neuen Aktien Abweichendes festlegen, insbesondere, dass die neuen Aktien vom Beginn 

eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Kapitaler-

höhung noch kein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung gefasst wor-

den ist, am Gewinn teilnehmen. 
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4. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und 

ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen.  

 

5. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 3 und § 5 der Satzung nach voll-

ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entspre-

chend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 und, falls das Ge-

nehmigte Kapital 2026 bis zum 12. April 2031 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt 

worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen sowie alle sonsti-

gen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die 

nur die Fassung betreffen.“ 

 

c) Anweisung an den Vorstand 

Der Vorstand wird, für den Fall, dass das Genehmigte Kapital 2021 bis zu dieser Haupt-

versammlung durch Beschlussfassung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

(ganz oder teilweise) weiter ausgenutzt worden sein sollte, angewiesen, die unter lit. b) zu 

beschließende Satzungsänderung erst und nur dann zur Eintragung im Handelsregister der 

Gesellschaft anzumelden, wenn die Durchführung der betreffenden Kapitalerhöhung unter 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021 in das Handelsregister der Gesellschaft ein-

getragen worden ist. 

8. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver-

schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Aus-

schluss des Bezugsrechts 

Zur Ausgabe von (i) Schuldverschreibungen, bei denen den Gläubigern oder der Gesellschaft 

ein Recht zum Umtausch der Schuldverschreibungen in Aktien an der Gesellschaft eingeräumt 

wird (Wandelschuldverschreibungen), (ii) Schuldverschreibungen, bei denen den Gläubigern 

zusätzlich zu Zins- und Rückzahlungsansprüchen das Recht eingeräumt wird, Aktien an der 

Gesellschaft zu einem vorher festgelegten Preis innerhalb einer bestimmten Frist zu erwerben 

(Optionsschuldverschreibungen), (iii) Finanzinstrumenten, die als Mischform aus Fremd- und 

Eigenkapital anstelle von Zinsen Gewinnansprüche gewähren und teilweise auch mit Verlust-

beteiligungen oder Nachrangabreden kombiniert werden (Genussrechte) und (iv) Schuldver-

schreibungen, bei denen die Rechte der Gläubiger mit Gewinnanteilen von Aktionären in Ver-

bindung gebracht werden (Gewinnschuldverschreibungen), bedarf die Gesellschaft eines Be-

schlusses der Hauptversammlung, wobei dieser auch in Gestalt eines Ermächtigungsbeschlusses 

gefasst werden kann. 

Da die Gesellschaft derzeit über keine entsprechende Ermächtigung verfügt, soll der Gesell-

schaft unter diesem Tagesordnungspunkt 8 eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibun-

gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) erteilt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. April 2031 

einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte und/oder Gewinnschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“) mit 
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oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 zu 

begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. 

Optionsrechte und Wandlungs- bzw. Optionspflichten auf insgesamt bis zu 5.000.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grund-

kapitals von insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Anleihebedin-

gungen der Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen. 

Die Schuldverschreibungen können in Euro oder – im entsprechenden Gegenwert – in einer 

anderen gesetzlichen Währung, beispielsweise eines OECD-Landes, begeben werden. Sie 

können auch durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesell-

schaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats für die Gesellschaft (i) die Garantie für die Schuldverschreibungen zu 

übernehmen, (ii) den Inhabern oder Gläubigern dieser Schuldverschreibungen Wandlungs- 

bzw. Optionsrechte oder -pflichten auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu gewähren oder aufzuerlegen und (iii) weitere für eine erfolgreiche Ausgabe er-

forderliche Erklärungen abzugeben oder Handlungen vorzunehmen. 

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen kann gegen Bar- und/oder Sacheinlage erfolgen, 

insbesondere auch gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Betrie-

ben, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, Immobilien oder Im-

mobilienportfolios (auch über den Erwerb von Immobiliengesellschaften oder Teilen da-

von), oder anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Er-

werb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 

oder ihre Konzerngesellschaften, auch solcher, die in Schuldverschreibungen verbrieft 

sind, sofern dies im Interesse der Gesellschaft liegt und der Wert der Sacheinlage in einem 

angemessenen Verhältnis zum Wert der Schuldverschreibungen steht, wobei der nach an-

erkannten finanzmathematischen Methoden ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich 

ist. 

Die einzelnen Emissionen können in jeweils unter sich gleichberechtigte Teilschuldver-

schreibungen eingeteilt werden. 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teilschuldver-

schreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber bzw. Gläubiger 

berechtigen, nach Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Optionsbedingungen auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Optionsbedingungen kön-

nen vorsehen, dass der Optionspreis ganz oder teilweise auch durch Übertragung von Teil-

schuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Das 

Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer Teilschuldverschrei-

bung durch den festgesetzten Optionspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der 

Gesellschaft. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass 

diese Bruchteile nach Maßgabe der Optionsbedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzah-

lung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können oder in Geld ausgeglichen wer-

den. Der anteilige Betrag am Grundkapital der je Teilschuldverschreibung zu beziehenden 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Teil-

schuldverschreibung nicht überschreiten. Entsprechendes gilt, wenn Optionsscheine einem 

Genussrecht oder einer Gewinnschuldverschreibung beigefügt werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber bzw. Gläu-

biger der Teilschuldverschreibungen das Recht bzw. übernehmen die Pflicht, diese nach 
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näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandelanleihebedingungen in auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis 

ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den 

festgesetzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft 

und kann auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden. Das Umtauschverhältnis kann 

sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages einer Teil-

schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine neue auf den Inhaber 

lautende Stückaktie der Gesellschaft ergeben. Der Wandlungspreis und das Umtauschver-

hältnis können in den Wandelanleihebedingungen auch variabel, insbesondere in Abhän-

gigkeit von der Entwicklung des Aktienkurses innerhalb einer bestimmten Bandbreite wäh-

rend der Laufzeit festgesetzt werden. Ferner können eine Zuzahlung oder die Zusammen-

legung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen bzw. rechnerische Bruchteile 

von Aktien festgesetzt werden. Der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung 

auszugebenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien darf den Nennbetrag der Teilschuld-

verschreibung nicht übersteigen. 

Die Anleihebedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht zum Ende der 

Laufzeit oder zu einem früheren Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Ereignis (jeweils 

„Endfälligkeit“) begründen oder das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit 

den Gläubigern der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen ganz oder teilweise 

an Stelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft oder einer anderen 

börsennotierten Gesellschaft nach Maßgabe des Umtauschverhältnisses zu gewähren. Auch 

in diesem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht 

übersteigen. Vorstehende Vorgaben gelten entsprechend, wenn das Wandlungsrecht bzw. 

die Wandlungspflicht sich auf ein Genussrecht oder eine Gewinnschuldverschreibung be-

ziehen. 

Die Wandlungs- und Optionsrechte sowie etwaige Wandlungs- bzw. Optionspflichten kön-

nen aus einem in dieser oder künftigen Hauptversammlungen zu beschließenden bedingten 

Kapital sowie aus bestehendem oder künftigem genehmigten Kapital bedient werden. Die 

Anleihebedingungen können zudem jeweils festlegen, dass im Falle der Wandlung bzw. 

Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft gewährt werden können bzw. ein 

Wandlungs- bzw. Optionsrecht und/oder eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht durch Lie-

ferung solcher Aktien erfüllt werden kann. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Ge-

sellschaft den Wandlungs- bzw. Optionsberechtigten nicht auf den Inhaber lautende Stück-

aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den Gegenwert in Geld zahlt. Die Anleihebedin-

gungen können auch eine Kombination der vorgenannten Erfüllungsformen vorsehen. 

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die ein Options- oder Wandlungsrecht 

gewähren oder eine Wandlungs- bzw. Optionspflicht bestimmen, muss der jeweils festzu-

setzende Wandlungs- oder Optionspreis – auch bei einem variablen Umtauschverhältnis 

oder Wandlungspreis – entweder: 

− mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft an zehn Börsen-

tagen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung der 

Schuldverschreibungen betragen 

oder 
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− mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft während der 

Tage, an denen Bezugsrechte auf die Schuldverschreibungen an der Börse gehandelt 

werden, mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der 

Wandlungs- oder Optionspreis gemäß § 186 Abs. 2 AktG fristgerecht bekannt ge-

macht werden kann, entsprechen. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

Im Fall der Begebung von Schuldverschreibungen, die eine Wandlungs- bzw. Options-

pflicht bestimmen, kann der Wandlungs- oder Optionspreis nach näherer Maßgabe der An-

leihebedingungen auch mindestens 80 % des Durchschnittskurses der Aktie der Gesell-

schaft während der letzten zehn Börsentage vor oder nach der Endfälligkeit entsprechen. 

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt. 

„Durchschnittskurs“ ist dabei jeweils der volumengewichtete Durchschnittswert der 

Kurse der Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse. 

Der Options- und Wandlungspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG und des § 199 

AktG aufgrund einer Verwässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Anlei-

hebedingungen dann ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der 

Schuldverschreibungen durch (i) eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln das 

Grundkapital erhöht oder (ii) unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an 

ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert oder (iii) unter Ein-

räumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Schuldverschrei-

bungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht begibt, gewährt oder garantiert und 

in den Fällen (ii) und (iii) den Inhabern schon bestehender Options- und Wandlungsrechte 

oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- oder Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht 

zustehen würde. Die Anleihebedingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapital-

herabsetzung oder anderer Maßnahmen oder Ereignisse, die mit einer wirtschaftlichen Ver-

wässerung des Wertes der Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten verbunden sind 

(z.B. Dividenden, Kontrollerlangungen durch Dritte), eine Anpassung der Options- oder 

Wandlungsrechte oder Options- oder Wandlungspflichten (z.B. Anpassung des Options- 

bzw. Wandlungspreises) vorsehen. 

Statt einer Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises kann nach näherer Bestim-

mung der Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen auch die Zahlung 

eines entsprechenden Betrages in Geld durch die Gesellschaft bei Ausübung des Options- 

bzw. Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflicht vorge-

sehen werden. 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuldverschreibungen zu. Die 

Schuldverschreibungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen 

nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung über-

nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 

Soweit Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- 

und/oder Optionspflicht gegen Barleistung ausgegeben werden sollen, wird der Vorstand 

jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs- und/oder Optionspflicht in entsprechender 
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Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts auszugeben, 

sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt ist, dass der 

Ausgabepreis den nach anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten theoreti-

schen Marktwert der Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. 

Wandlungs- und/oder Optionspflicht nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung 

zum Bezugsrechtsausschluss gilt nur insoweit, als auf die zur Bedienung der Wandlungs- 

und Optionsrechte bzw. bei Erfüllung der Wandlungs- und Optionspflicht ausgegebenen 

bzw. auszugebenden Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag des Grundkapitals von nicht 

mehr als EUR 2.950.000,00 oder, sollte dieser Betrag niedriger sein, von insgesamt nicht 

mehr als 20 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung (der 

„Höchstbetrag“) entfällt. 

Auf diesen Höchstbetrag für einen Bezugsrechtsausschluss ist das Grundkapital anzurech-

nen, das auf Aktien entfällt, die seit dem 13. April 2026 in direkter oder sinngemäßer An-

wendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, insbesondere 

die unter Ausnutzung genehmigten Kapitals ausgegeben werden, soweit bei Ausnutzung 

des genehmigten Kapitals das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, oder die die Gesellschaft auf der Grundlage einer Er-

mächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworben hat und an Dritte gegen Barzahlung 

ohne Einräumung eines Bezugsrechts der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG veräußert. Eine Anrechnung entfällt, soweit Ermächtigungen zum erleichterten Be-

zugsrechtsausschluss, insbesondere zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital 

gemäß § 203 Abs. 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG bzw. zur Veräußerung von eigenen Aktien 

gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, nach einer Ausübung solcher Ermäch-

tigungen, die zur Anrechnung geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt wer-

den. 

Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht, Options-

recht oder Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegeben werden, wird der Vorstand ermäch-

tigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszu-

schließen, wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähn-

lich ausgestattet sind, d.h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine 

Beteiligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grund-

lage der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet 

wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Genuss-

rechte oder Gewinnschuldverschreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung des Vorstands 

den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen. 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, (i) mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen für Spitzenbeträge auszuschließen und 

(ii) das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, soweit es erforder-

lich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- bzw. Optionsrechten 

und/oder Wandlungs- bzw. Optionspflichten ausgestatteten Schuldverschreibungen ein Be-

zugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung des Wand-

lungs- bzw. Optionsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungs- bzw. Optionspflicht zu-

stehen würde. 

Ferner wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, soweit die Ausgabe der Schuld-

verschreibungen gegen Sacheinlage erfolgt, insbesondere auch zum Zwecke des Erwerbs 
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von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unterneh-

men, Immobilien oder Immobilienportfolios (auch über den Erwerb von Immobiliengesell-

schaften oder Teilen davon), oder anderen einlagefähigen Vermögensgegenständen oder 

Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen ge-

gen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, auch solcher, die in Schuldverschrei-

bungen verbrieft sind. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Beachtung der in 

dieser Ermächtigung festgelegten Grundsätze die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 

Ausstattung der Schuldverschreibungen und deren Bedingungen festzusetzen bzw. diese 

im Einvernehmen mit den Organen der begebenden unmittelbaren oder mittelbaren Betei-

ligungsgesellschaften festzulegen. Dies betrifft insbesondere den Zinssatz, die Art der Ver-

zinsung, den Wandlungs- oder Optionspreis, die Laufzeit und die Stückelung, den Wand-

lungs- bzw. Optionszeitraum, die Festlegung einer baren Zuzahlung, den Ausgleich oder 

die Zusammenlegung von Spitzen, die Barzahlung statt Lieferung von auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien und die Lieferung existierender statt Ausgabe neuer auf den Inhaber 

lautender Stückaktien. 

9. Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026 I) 

sowie entsprechende Änderung der Satzung 

Mit Blick auf die unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung anstehende Ermächtigung 

zur Gewährung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) soll ein Bedingtes 

Kapital 2026 I geschaffen werden. Das Bedingte Kapital 2026 I soll der Gewährung von auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nation dieser Instrumente), die aufgrund dieser Ermächtigung von der Gesellschaft oder deren 

unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften begeben werden und ein Wandlungs- 

bzw. Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren 

bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht begründen, dienen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 I 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird, aufschiebend bedingt auf die Eintragung der nach-

stehend unter lit. b) vorgeschlagenen Änderung der Satzung in das Handelsregister der Ge-

sellschaft, um bis zu EUR 5.000.000,00, eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026 I). Die bedingte Kapitalerhö-

hung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der 

von der Hauptversammlung vom 13. April 2026 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlosse-

nen Ermächtigung zur Gewährung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, 

Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-

strumente) von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungs-

gesellschaften begeben wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Op-

tionsrecht auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine 

Wandlungs- oder Optionspflicht begründen.  



 

12 / 32 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des jeweiligen Ermächti-

gungsbeschlusses der Hauptversammlung jeweils zu bestimmenden Options- oder Wand-

lungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur soweit durchgeführt, wie die Inhaber 

von Wandlungs- oder Optionsrechten von diesen Rechten Gebrauch machen oder die zur 

Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten ihre Pflicht zur Wandlung oder Options-

ausübung erfüllen, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder aus ge-

nehmigtem Kapital geschaffene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.  

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, und 

für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, kann der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien 

Abweichendes festlegen, insbesondere, dass die neuen Aktien vom Beginn eines bereits 

abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Entstehung der neuen Aktien 

noch kein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung gefasst worden ist, am 

Gewinn teilnehmen.  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 3 und § 4 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zu-

sammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung be-

treffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 

von Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes sowie im Falle der 

Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 

Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Optionspflichten oder 

Wandlungspflichten. 

b) Satzungsänderung 

§ 4 der Satzung wird hiermit wie folgt neu gefasst: 

„§ 4 

Bedingtes Kapital 2026 I 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 5.000.000,00, eingeteilt in bis zu 

5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2026 I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lau-

tenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 

13. April 2026 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung zur Gewäh-

rung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) von der Ge-

sellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften bege-

ben wurden oder noch begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht auf auf 

den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs- 

oder Optionspflicht begründen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 

Maßgabe des jeweiligen Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung jeweils zu 

bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

soweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten von diesen 
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Rechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflich-

teten ihre Pflicht zur Wandlung oder Optionsausübung erfüllen, soweit nicht ein Bar-

ausgleich gewährt oder eigene Aktien oder aus genehmigtem Kapital geschaffene Ak-

tien zur Bedienung eingesetzt werden.  

 

2. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 

und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gewinnbeteiligung der 

neuen Aktien Abweichendes festlegen, insbesondere, dass die neuen Aktien vom Beginn 

eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Entstehung 

der neuen Aktien noch kein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung ge-

fasst worden ist, am Gewinn teilnehmen.  

 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung einer bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

4. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des § 3 und § 4 der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 

Zusammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fas-

sung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung 

zur Ausgabe von Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraumes 

sowie im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen 

für die Ausübung von Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder für die Erfüllung 

von Optionspflichten oder Wandlungspflichten.“ 

 

10. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwen-

dung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und 

Andienungsrechts der Aktionäre 

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zuge-

lassen, einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da die Gesellschaft der-

zeit über keine entsprechende Ermächtigung verfügt, soll der Gesellschaft unter diesem Tages-

ordnungspunkt 10 eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien erteilt 

werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 12. April 2031 

im Rahmen der gesetzlichen Grenzen eigene Aktien mit einem darauf entfallenden anteili-

gen Betrag in Höhe von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls 

dieser Wert niedriger ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben. Der Erwerb eigener Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands 

aa) über die Börse oder bb) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan-

gebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten (nachfol-

gend „Öffentliches Kaufangebot“). Dabei dürfen auf die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworbenen Aktien zusammen mit anderen eigenen Aktien der Gesellschaft, welche die 

Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder ihr zuzurechnen sind, zu keinem 

Zeitpunkt mehr als 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert 

niedriger ist – des zum jeweiligen späteren Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals entfallen. 
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Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Ak-

tien genutzt werden. 

 

aa)  Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von der Gesellschaft gezahlte Kaufpreis 

je Aktie (ohne Nebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Ge-

sellschaft gleicher Ausstattung im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche 

Börse AG in Frankfurt am Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an 

den letzten fünf (5) Handelstagen vor dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb 

um nicht mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % unterschreiten. 

 

bb) Erfolgt der Erwerb mittels eines Öffentlichen Kaufangebots, kann ein bestimmter 

Kaufpreis oder eine Kaufpreisspanne festgelegt werden. Dabei dürfen der gebotene 

Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Nebenkosten) 

den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 

im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche Börse AG in Frankfurt am Main 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf (5) Handelstagen 

vor dem Tag der Veröffentlichung des Öffentlichen Kaufangebots um nicht mehr 

als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Ergibt sich nach Ver-

öffentlichung eines Öffentlichen Kaufangebots eine wesentliche Kursabweichung, 

so kann das Öffentliche Kaufangebot angepasst werden; in diesem Fall bestimmt 

sich der maßgebliche Kurs nach dem Schlusskurs für Aktien der Gesellschaft glei-

cher Ausstattung im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche Börse AG in 

Frankfurt am Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am letzten Han-

delstag vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10 %-Grenze für das Über- 

bzw. die 20 %-Grenze für das Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. 

Das Volumen des Kaufs kann begrenzt werden. Sofern die gesamte Annahme des 

Angebots bzw. die gesamten bei einer Aufforderung zur Abgabe von Angeboten 

abgegebenen Angebote der Aktionäre dieses Volumen überschreitet bzw. über-

schreiten, richtet sich der Erwerb bzw. die Annahme durch die Gesellschaft nach 

dem für die Gesellschaft finanziell günstigsten Angebot. Bei finanziell gleichen 

Angeboten erfolgt der Erwerb bzw. die Annahme unter insoweit partiellem Aus-

schluss eines etwaigen Andienungsrechts nach dem Verhältnis der angedienten 

Aktien (Andienungsquoten) statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andie-

nenden Aktionäre (Beteiligungsquoten). Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine be-

vorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen (bis zu 100 Stück angedienter Aktien 

je Aktionär) kann vorgesehen werden. Ebenfalls vorgesehen werden kann eine 

Rundung nach kaufmännischen Gesichtspunkten zur Vermeidung rechnerischer 

Bruchteile von Aktien. Das Öffentliche Kaufangebot kann weitere Bedingungen 

vorsehen. 

 

b) Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung 

eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, durch ihre Konzernunternehmen oder 

für ihre oder deren Rechnung durch Dritte ausgenutzt werden. 

 

c) Die hiermit erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien endet, ohne dass es einer 

ausdrücklichen Aufhebung bedarf, mit Wirksamkeit einer neuen Ermächtigung zum Er-

werb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG. Unabhängig davon endet die hiermit 

erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien spätestens am 12. April 2031. 
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d) Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser oder einer 

früheren Ermächtigung erworben wurden bzw. werden, zu allen gesetzlich zugelassenen 

Zwecken, insbesondere jedoch zu den nachstehend genannten Zwecken, zu verwenden. 

 

e) Der Vorstand wird ermächtigt, eine Veräußerung der aufgrund dieser Ermächtigung erwor-

benen eigenen Aktien auch in anderer Weise als ganz oder teilweise über die Börse oder 

durch Angebot an alle Aktionäre bzw. Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots 

vorzunehmen, wenn die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der 

den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Ver-

äußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne der vor-

stehenden Regelung gilt der Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft glei-

cher Ausstattung im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche Börse AG in Frankfurt am 

Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf (5) Handelstagen 

vor der Eingehung der Verpflichtung zur Veräußerung der Aktien. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Ermächtigung nach diesem Buchstaben e) gilt jedoch 

nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 

überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-

punkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von 20 % des Grund-

kapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus ge-

nehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben werden oder die zur Bedienung von Wandel- und/oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 

Kombinationen dieser Instrumente) ausgegeben werden oder erforderlich sind, sofern die 

zugrundeliegenden Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugs-

rechts ausgegeben werden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit Ermächtigungen zur 

Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG oder zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genuss-

rechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer Ausübung solcher Er-

mächtigungen, die zur Anrechnung geführt hat, von der Hauptversammlung erneut erteilt 

werden. 

 

f) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eine Veräußerung der aufgrund dieser erteilten Er-

mächtigung erworbenen eigenen Aktien auch in anderer Weise als ganz oder teilweise über 

die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines 

solchen Angebots vorzunehmen, soweit dies gegen Sachleistung Dritter, insbesondere im 

Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Betrieben, Teilen von Unternehmen oder Beteili-

gungen an Unternehmen, Immobilien oder Immobilienportfolios (auch über den Erwerb 

von Immobiliengesellschaften oder Teilen davon), oder anderen einlagefähigen Vermö-

gensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, ein-

schließlich Forderungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, auch sol-

cher, die in Schuldverschreibungen verbrieft sind, oder im Rahmen von Unternehmenszu-

sammenschlüssen geschieht. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 

 

g) Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot 

bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots ist der Vorstand darüber hinaus 

ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszuschließen. 
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h) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser 

Ermächtigung erworben wurden bzw. werden, zur Erfüllung von durch die Gesellschaft 

oder durch ihre unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaften eingeräumten 

Wandlungs-, Options- oder Bezugsrechten oder -pflichten aus Wandel- oder Options-

schuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombi-

nationen dieser Instrumente) oder Aktienoptionsprogrammen zur Ausgabe von Bezugs-

rechten auf Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft 

und ihrer verbundenen Unternehmen zu verwenden, wobei anstelle des Vorstands der Auf-

sichtsrat gemäß nachstehendem Buchstaben i) ermächtigt ist, soweit eigene Aktien Mit-

gliedern des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen. Das Bezugsrecht der 

Aktionäre ist ausgeschlossen. 

 

i) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen 

Aktien zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien 

der Gesellschaft zu verwenden, die Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft eingeräumt 

wurden bzw. werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. 

 

j) Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die eigenen Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise einzuziehen. Sie können auch im ver-

einfachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechneri-

schen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft eingezogen wer-

den. Die Einziehung kann auch auf einen Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. 

Von der Ermächtigung zur Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt 

die Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt. 

 

k) Die Ermächtigungen unter Buchstaben d) bis j) erfassen auch die Verwendung von Aktien 

der Gesellschaft, die aufgrund von § 71d Satz 5 AktG erworben wurden bzw. werden. 

 

l) Die unter Buchstaben d) bis j) genannten Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, 

ganz oder in Teilbeträgen, einzeln oder gemeinsam, die Ermächtigungen gemäß Buchsta-

ben d) bis h) können auch durch von der Gesellschaft abhängige oder im Mehrheitsbesitz 

der Gesellschaft stehende Unternehmen, oder durch auf deren Rechnung oder auf Rech-

nung der Gesellschaft handelnde Dritte, ausgenutzt werden; die Ermächtigungen bzw. Re-

gelungen gemäß Buchstaben d) bis k) bleiben auch nach Aufhebung oder sonstigem Weg-

fall der unter Buchstaben a) und b) genannten Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien 

bestehen, soweit die Hauptversammlung die Ermächtigungen bzw. Regelungen gemäß 

Buchstaben d) bis k) nicht ausdrücklich aufhebt. 

 

m) Der Aufsichtsrat kann (über die ohnehin vorgesehenen Zustimmungserfordernisse hinaus) 

bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands aufgrund dieses Hauptversammlungsbe-

schlusses nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
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11. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 

2026 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, 

über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie über die entsprechende Ände-

rung der Satzung  

Dem Vorstand soll künftig die Möglichkeit gegeben werden, Mitarbeiter der Gesellschaft durch 

die Gewährung von Aktienoptionen zu motivieren und langfristig an die Gesellschaft zu binden. 

Ebenso soll der Aufsichtsrat die Möglichkeit haben, dem Vorstand Aktienoptionen als einen 

möglichen Bestandteil der variablen Vorstandsvergütung zu gewähren. 

Zur Bedienung der Optionsrechte soll ein Bedingtes Kapital 2026 II geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Akti-

enoptionsprogramm 2026) 

Der Vorstand wird – mit Wirkung ab der Eintragung der nach Buchstabe c) zu beschlie-

ßenden Änderung der Satzung in das Handelsregister – ermächtigt, bis zum 12. April 2031 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen An-

gehörigen der in nachstehender Ziffer (1) bezeichneten Personengruppen einmalig oder 

mehrmalig Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 1.800.000 auf den Inhaber lau-

tenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft zu gewähren. Soweit 

Optionsrechte an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden, gilt diese 

Ermächtigung allein für den Aufsichtsrat. Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht. Auf 

die vorgenannte Höchstzahl von Optionsrechten und die Höchstzahlen der Optionsrechte, 

die bestimmten Personengruppen nach Ziffer (1) gewährt werden dürfen, sind die Options-

rechte anzurechnen, die unter dem Aktienoptionsprogramm 2026 ausgegeben werden und 

nicht aufgrund des Ausscheidens des jeweiligen Bezugsberechtigten aus der Gesellschaft 

bzw. einem verbundenen Unternehmen zwischenzeitlich wieder verfallen sind. 

(1) Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte 

 

Die Optionsrechte dürfen grundsätzlich an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

(Gruppe A), an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen im In- 

und Ausland (Gruppe B), an Arbeitnehmer der Gesellschaft (Gruppe C) und an Ar-

beitnehmer verbundener Unternehmen im In- und Ausland (Gruppe D) ausgegeben 

werden, welche zum Zeitpunkt der Gewährung der Optionsrechte in einem ungekün-

digten Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft bzw. zu einem verbundenen 

Unternehmen stehen. Der genaue Kreis der Berechtigten sowie die Anzahl der ihnen 

jeweils zu gewährenden Optionsrechte werden durch den Vorstand der Gesellschaft 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft Optionsrechte erhalten sollen, obliegt diese Festlegung und die Entschei-

dung über die Ausgabe der Optionsrechte unter Beachtung der Angemessenheitsvor-

gaben des § 87 AktG ausschließlich dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

 

Das Gesamtvolumen der Optionsrechte des Aktienoptionsprogramms verteilt sich wie 

folgt: 
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• Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft (Gruppe A) erhalten während der 

Laufzeit des Aktienoptionsprogramms insgesamt höchstens bis zu 1.440.000 Op-

tionsrechte; 

 

• Arbeitnehmer der Gesellschaft (Gruppe C) erhalten während der Laufzeit des Ak-

tienoptionsprogramms insgesamt höchstens bis zu 360.000 Optionsrechte; 

 

Die Bezugsberechtigung in einer Personengruppe schließt die Bezugsberechtigung in 

einer anderen Personengruppe aus. 

 

Soweit gewährte Optionsrechte aufgrund des Ausscheidens des jeweiligen Bezugsbe-

rechtigten aus der Gesellschaft bzw. einem verbundenen Unternehmen verfallen, kann 

innerhalb des Ermächtigungszeitraums eine entsprechende Anzahl von Optionsrech-

ten an andere Bezugsberechtigte innerhalb der entsprechenden Personengruppe aus-

gegeben werden. 

 

(2) Ausgabe der Optionsrechte und Erwerbszeiträume 

 

Optionsrechte können in mehreren Tranchen bis zum 12. April 2031 ausgegeben wer-

den. Die Ausgabe der Optionsrechte kann jährlich in einmaligen oder mehrfachen 

Tranchen erfolgen. Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der Akti-

enoptionen kann in den Bedingungen für das Aktienoptionsprogramm durch den Vor-

stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. – soweit Bezugsberechtigte Mitglieder 

des Vorstands sind – durch den Aufsichtsrat jeweils ein Tag eines Erwerbszeitraums 

einheitlich als Ausgabetrag festgelegt werden („Ausgabetag“). 

 

Optionsrechte können an die Berechtigten jederzeit außerhalb der folgenden Sperrzei-

ten ausgegeben werden: 

 

• Innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 30 Kalendertagen vor der Veröf-

fentlichung des Halbjahresfinanzberichts der Gesellschaft bzw. vergleichbarer 

Finanzberichte; 

• innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 30 Kalendertagen vor der Veröf-

fentlichung des Jahresfinanzberichts der Gesellschaft bzw. vergleichbarer Fi-

nanzberichte; 

• innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 30 Kalendertagen vor einer Haupt-

versammlung der Gesellschaft; 

• innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 30 Kalendertagen vor dem im Fi-

nanzkalender der Gesellschaft angegebenen Datum für die Veröffentlichung der 

vorläufigen Jahreszahlen für ein abgelaufenes Geschäftsjahr.  

 

Erwerbszeiträume im Sinne des § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG sind die Zeiträume ab dem 

Ende einer Sperrzeit bis zum Beginn der nächsten Sperrzeit (jeweils einschließlich). 

 

Sofern zwingende rechtliche Gründe dies erfordern, ist der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats – bzw., soweit die Mitglieder des Vorstands betroffen sind, der Auf-

sichtsrat – berechtigt, im Einzelfall abweichende Daten oder Zeiträume für die Ein-

räumung der Bezugsrechte vorzusehen. 
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(3) Laufzeit, Wartezeit, Ausübungszeiträume, Sperrfristen 

 

Die Optionsrechte haben jeweils eine Laufzeit von maximal acht (8) Jahren ab dem 

Tag des Entstehens des jeweiligen Optionsrechts („Laufzeit“). 

 

Die Bezugsberechtigten können die Optionsrechte frühestens nach Ablauf einer War-

tezeit von vier (4) Jahren, beginnend am Ausgabetag, ausüben, wobei die gesetzlichen 

Vorschriften des § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG beachtet werden müssen. 

 

Eine Ausübung der Optionsrechte ist nach Ablauf der Wartezeit jederzeit außerhalb 

der folgenden Sperrzeiten möglich: 

 

• Innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 30 Kalendertagen vor der Veröf-

fentlichung des Halbjahresfinanzberichts der Gesellschaft bzw. vergleichbarer 

Finanzberichte; 

• innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 30 Kalendertagen vor der Veröf-

fentlichung des Jahresfinanzberichts der Gesellschaft bzw. vergleichbarer Fi-

nanzberichte; 

• innerhalb eines geschlossenen Zeitraums von 14 Kalendertagen vor dem Ende 

eines Geschäftsjahres der Gesellschaft; 

• von dem Tag, an dem die Gesellschaft ein Angebot an ihre Aktionäre zum Bezug 

neuer Aktien oder von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder Optionsrechten 

im Bundesanzeiger veröffentlicht, bis zu dem Tag, an dem die Aktien der Gesell-

schaft erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen Börse „ex 

Bezugsrecht“ notiert werden.  

 

Ausübungszeiträume im Sinne des § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG sind die Zeiträume ab 

dem Ende einer Sperrzeit bis zum Beginn der nächsten Sperrzeit (jeweils einschließ-

lich). 

 

Sofern zwingende rechtliche Gründe dies erfordern, ist der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats – bzw., soweit die Mitglieder des Vorstands betroffen sind, der Auf-

sichtsrat – berechtigt, im Einzelfall abweichende Daten oder Zeiträume für die Aus-

übung der Bezugsrechte vorzusehen. 

 

(4) Ausübungspreis, Ausübungskurs, Cap 

 

Jedes Optionsrecht berechtigt nach Maßgabe der festzulegenden Optionsbedingungen 

zum Bezug einer auf den Inhaber lautenden Stammaktie ohne Nennbetrag (Stückaktie) 

der Gesellschaft. Der bei Ausübung des Optionsrechts zum Bezug einer Aktie zu zah-

lende Ausübungspreis entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der 

nennbetragslosen Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) der Gesellschaft im elektroni-

schen Xetra-Handel der Deutsche Börse AG in Frankfurt am Main (oder einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 30 (dreißig) Börsenhandelstagen vor 

dem Ausgabetag des jeweiligen Optionsrechts („Ausübungspreis“). Mindestaus-

übungspreis ist der auf die einzelne Stückaktie entfallende anteilige Betrag des Grund-

kapitals der Gesellschaft (§ 9 Abs. 1 AktG). 
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Die Bezugsbedingungen können vorsehen, dass die Gesellschaft den Berechtigten zur 

Bedienung der Bezugsrechte wahlweise statt neuer Aktien aus bedingtem Kapital ei-

gene Aktien oder eine Barzahlung gewähren kann; soweit es sich bei den Berechtigten 

um Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft handelt, hat hierüber allein der Auf-

sichtsrat zu entscheiden. 

 

Gewährt die Gesellschaft den Berechtigten zur Bedienung der Bezugsrechte eine Bar-

zahlung, ermittelt sich deren Höhe aus der rechnerischen Differenz zwischen dem 

Ausübungspreis und dem (nachfolgend definierten) Ausübungskurs. Der Ausübungs-

kurs ist der Schlussauktionspreis – oder, sofern kein Schlussauktionspreis festgestellt 

wurde, der letzte veröffentlichte Kurs – der nennbetragslosen Inhaber-Stammaktien 

(Stückaktien) der Gesellschaft im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche Börse 

AG in Frankfurt am Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) am letzten 

Handelstag vor dem Tag der Ausübung der Bezugsrechte („Ausübungskurs“). 

 

Soweit Bezugsrechte, welche Mitgliedern des Vorstands gewährt wurden, betroffen 

sind, hat der Aufsichtsrat in den Bedingungen für das Aktienoptionsprogramm 2026 

eine Begrenzungsmöglichkeit („Cap“) für außerordentliche Entwicklungen vorzuse-

hen. Gleiches kann auch für Aktienoptionen bestimmt werden, welche Arbeitnehmern 

der Gesellschaft gewährt werden. 

 

(5) Erfolgsziel 

 

Voraussetzung für die Ausübung eines Optionsrechts ist, dass der volumengewichtete 

Durchschnittskurs der nennbetragslosen Inhaber-Stammaktien (Stückaktien) der Ge-

sellschaft im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche Börse AG in Frankfurt am 

Main (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten 30 (dreißig) Bör-

senhandelstagen vor dem Tag der Ausübung der Bezugsrechte („Prüfzeitraum“) den 

Ausübungspreis um mindestens 50 % übersteigt. Relevant sind nur die Prüfzeiträume, 

welche am letzten Tag der Wartezeit oder später enden. 

 

(6) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen/Verwässerungsschutz 

 

Wenn die Gesellschaft während der Laufzeit der Optionsrechte unter Einräumung ei-

nes unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapital 

durch Ausgabe neuer Aktien erhöht oder Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 

Optionsrecht begibt und der hierbei festgesetzte Wandlungs- oder Optionspreis je Ak-

tie unter dem Ausübungspreis von Bezugsrechten liegt, ist der Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats – bzw., soweit der Vorstand betroffen ist, der Aufsichtsrat – 

ermächtigt, die Berechtigten wirtschaftlich gleichzustellen. Diese Gleichstellung kann 

durch die Herabsetzung des Ausübungspreises oder durch die Anpassung der Zahl von 

Bezugsrechten oder durch eine Kombination von beidem erfolgen. Ein Anspruch der 

Berechtigten auf wirtschaftliche Gleichstellung besteht insoweit jedoch nicht. Im Falle 

der Ausgabe von Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsrechten im Rah-

men von aktienbasierten Vergütungsprogrammen der Gesellschaft wird kein Aus-

gleich gewährt. 

 

Im Falle einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien 

erhöht sich das bedingte Kapital gemäß § 218 AktG im gleichen Verhältnis wie das 
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Grundkapital. Der Anspruch des Berechtigten, durch Ausübung des Bezugsrechts 

neue Aktien zu beziehen, erhöht sich in demselben Verhältnis; der Ausübungspreis je 

Aktie wird in dem gleichen Verhältnis herabgesetzt. Erfolgt die Kapitalerhöhung aus 

Gesellschaftsmitteln ohne Ausgabe neuer Aktien (§ 207 Abs. 2 Satz 2 AktG), bleiben 

das Bezugsverhältnis und der Ausübungspreis unverändert. 

 

Im Falle einer Kapitalherabsetzung erfolgt keine Anpassung des Ausübungspreises 

oder des Bezugsverhältnisses, sofern durch die Kapitalherabsetzung die Gesamtzahl 

der Aktien nicht verändert wird oder die Herabsetzung mit einer Kapitalrückzahlung 

oder mit einem entgeltlichen Erwerb eigener Aktien verbunden ist. Im Falle der Kapi-

talherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien ohne Kapitalrückzahlung und im 

Falle einer Erhöhung der Anzahl der Aktien ohne Kapitalveränderung (Aktiensplit) 

verringert bzw. erhöht sich die Anzahl der Aktien, die für je ein Bezugsrecht zum 

Ausübungspreis erworben werden können, im Verhältnis der Kapitalherabsetzung 

bzw. des Aktiensplits; in dem gleichen Verhältnis wird der Ausübungspreis für eine 

Aktie geändert. 

 

Sofern eine Anpassung gemäß den vorstehenden Absätzen erfolgt, werden Bruchteile 

von Aktien bei der Ausübung des Bezugsrechts nicht gewährt. Ein Barausgleich findet 

nicht statt. 

 

(7) Keine Übertragbarkeit; Verfall von Bezugsrechten 

 

Die Optionsrechte werden als nicht übertragbare Bezugsrechte gewährt. Die Bezugs-

rechte sind grundsätzlich weder übertragbar noch veräußerbar, verpfändbar oder an-

derweitig belastbar. Sämtliche nicht ausgeübten Optionsrechte verfallen nach Ablauf 

der Laufzeit ersatz- und entschädigungslos. In den Fällen, in denen das Anstellungs-

verhältnis durch Todesfall, verminderte Erwerbsfähigkeit, Pensionierung oder ander-

weitig beendet wird, können Sonderregelungen für den Verfall der Bezugsrechte in 

den Bezugsbedingungen vorgesehen werden. 

 

(8) Regelung weiterer Einzelheiten 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Optionsbedingungen sowie der Ausgabe der Bezugsaktien festzulegen. 

Soweit die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, werden die Ein-

zelheiten der Optionsbedingungen sowie der Ausgabe der Bezugsaktien jedoch vom 

Aufsichtsrat festgelegt. Weitere Einzelheiten im Sinne der vorstehenden Sätze sind 

insbesondere: 

 

• Durchführung des Programms sowie Bedingungen der Gewährung und Aus-

übung der Optionsrechte, einschließlich der Übernahme von Kosten; 

• Modalitäten bei der Beendigung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses wie z.B. 

die Möglichkeit der Abfindung von Optionsrechten bei Beendigung des Dienst- 

bzw. Arbeitsverhältnisses, sofern zu diesem Zeitpunkt bereits die Wartezeit er-

füllt ist, und die Weitergewährung von Optionsrechten bei vorzeitiger Beendi-

gung des Dienst- oder Anstellungsverhältnisses; 

• Ausgabe der Bezugsaktien in Übereinstimmung mit den rechtlichen Vorgaben; 
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• Behandlung von Optionsrechten in Sonderfällen wie z.B. Übernahme der Gesell-

schaft durch Dritte, Elternzeit; sowie 

• Bestimmung eines anderen, vergleichbaren Börsenplatzes, wenn die Aktie der 

Gesellschaft nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt wird, bzw. 

eines anderen, vergleichbaren Nachfolgesystems, wenn die Aktie der Gesell-

schaft nicht mehr im elektronischen Xetra-Handel der Deutsche Börse AG in 

Frankfurt am Main gehandelt wird, im Xetra-Handel kein Schlusskurs mehr fest-

gestellt oder der Xetra-Handel eingestellt wird. 

 

Im Übrigen sind die sich aus allgemeinen Rechtsvorschriften (z.B. Marktmissbrauchs-

verordnung (EU) Nr. 596/2014 in jeweils geltender Fassung) ergebenden Beschrän-

kungen zu beachten, die im Einzelfall einer Ausgabe bzw. einer Ausübung der Opti-

onsrechte entgegenstehen können. Hierzu zählen insbesondere „Closed Periods“ für 

Organmitglieder der Gesellschaft. 

 

b) Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 

2026 

Mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung in das für die Gesellschaft zuständige Han-

delsregister wird das folgende neue bedingte Kapital („Bedingtes Kapital 2026 II“) ge-

schaffen:  

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.800.000,00, eingeteilt in bis 

zu Stück 1.800.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2026 II). Das Bedingte Kapital 2026 II dient ausschließlich der Gewährung 

neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, die gemäß Ermächtigungsbeschluss 

der Hauptversammlung vom 13. April 2026 unter Tagesordnungspunkt 11 lit. a) durch 

die Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem 

nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses jeweils festzulegenden Aus-

übungspreise. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inha-

ber der Optionsrechte von diesen Gebrauch machen und die Gesellschaft die Options-

rechte nicht durch Barzahlung oder durch die Gewährung eigener Aktien bedient.  

 

Die neuen Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ausübung der Bezugsrechte aus-

gegeben werden, nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 

und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gewinnbeteiligung der 

neuen Aktien Abweichendes festlegen, insbesondere, dass die neuen Aktien vom Be-

ginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Entste-

hung der neuen Aktien noch kein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversamm-

lung gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist 

ausschließlich der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt.  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Ein-

zelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der 

Vorstand betroffen ist, ist ausschließlich der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. 

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 3 und § 4a der Satzung entspre-

chend der jeweiligen Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie nach Ablauf 
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der Ermächtigung oder nach Ablauf der für die Ausübung der Optionsrechte festge-

legten Frist anzupassen und alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden An-

passungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 

 

c) Satzungsänderung 

In die Satzung der Gesellschaft wird folgender § 4a neu eingefügt: 

„§ 4a 

Bedingtes Kapital 2026 II 

 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.800.000,00, eingeteilt in bis zu 

Stück 1.800.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Ka-

pital 2026 II). Das Bedingte Kapital 2026 II dient ausschließlich der Gewährung neuer 

Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, die gemäß Ermächtigungsbeschluss der 

Hauptversammlung vom 13. April 2026 unter Tagesordnungspunkt 11 lit. a) durch die 

Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach 

Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses jeweils festzulegenden Ausübungs-

preis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der 

Optionsrechte von diesen Gebrauch machen und die Gesellschaft die Optionsrechte 

nicht durch Barzahlung oder durch die Gewährung eigener Aktien bedient. 

 

2. Die neuen Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ausübung der Bezugsrechte aus-

gegeben werden, nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, 

und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil; soweit rechtlich zulässig, 

kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gewinnbeteiligung der 

neuen Aktien Abweichendes festlegen, insbesondere, dass die neuen Aktien vom Beginn 

eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Entstehung 

der neuen Aktien noch kein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung ge-

fasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Soweit der Vorstand betroffen ist, ist aus-

schließlich der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. 

 

3. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-

ten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Soweit der Vor-

stand betroffen ist, ist ausschließlich der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. 

 

4. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 3 und § 4a der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung sowie nach Ablauf der 

Ermächtigung oder nach Ablauf der für die Ausübung der Optionsrechte festgelegten 

Frist anzupassen und alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen 

der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.“ 

 

12. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung  

Das Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsge-

setz - ZuFinG) vom 11. Dezember 2023 enthält u.a. Regelungen, die Aktiengesellschaften die 

Ausgabe elektronischer Aktien nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) er-

möglichen. Außerdem erhalten Aktiengesellschaften die Möglichkeit, insbesondere ihre bislang 

globalverbrieften Aktien durch inhaltsgleiche elektronische Aktien zu ersetzen. 
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Die Einführung elektronischer Aktien fördert die Digitalisierung des Kapitalmarkts. Elektroni-

sche Aktien verkörpern dieselben Rechte wie in einer Sammelurkunde verbriefte Aktien. Sie 

unterscheiden sich lediglich dadurch, dass an die Stelle einer beim Zentralverwahrer hinterleg-

ten Sammelurkunde die Eintragung in ein elektronisches Wertpapierregister nach § 2 Abs. 1 

Satz 2 eWpG tritt. Eine entsprechende Umstellung ist bei der Gesellschaft aktuell nicht konkret 

geplant, soll in die Zukunft gerichtet aber möglich sein. 

Nach § 10 Abs. 6 Satz 1 AktG in der Fassung des ZuFinG ist in der Satzung die Verbriefung für 

solche Aktien auszuschließen, die als elektronische Aktien in einem elektronischen Wertpapier-

register eingetragen werden. Um die Erfüllung der dahingehenden gesetzlichen Anforderungen 

sicherzustellen, soll die Satzung der Gesellschaft angepasst werden. 

Zudem soll mit Blick auf die mit Wirkung zum 27. Juli 2022 neu geschaffenen Frage- und 

Nachfragerechte in § 131 Abs. 1d und 1e AktG in der Satzung vorsorglich klargestellt werden, 

dass sich die Ermächtigung des Versammlungsleiters in § 17 Abs. 3 der Satzung zur angemes-

senen zeitlichen Beschränkung des Frage- und Rederechts auch auf diese neuen Frage- und 

Nachfragerechte bezieht. 

Ferner soll zur Erleichterung der Aktionärsbeteiligung an Hauptversammlungen der Gesell-

schaft die Satzung dahingehend angepasst werden, dass künftig die Online-Teilnahme an Haupt-

versammlungen ermöglicht werden kann. Dadurch erhalten insbesondere auswärtige Aktionäre 

die Möglichkeit, einfacher an der Hauptversammlung teilzunehmen, ihre Rechte auszuüben und 

an der Willensbildung der Gesellschaft mitzuwirken. Die nachstehend vorgeschlagene Sat-

zungsänderung schafft hierfür die erforderliche rechtliche Grundlage und versetzt den Vorstand 

in die Lage, bei zukünftigen Hauptversammlungen – im Einklang mit den gesetzlichen Vorga-

ben – eine Online-Teilnahme zuzulassen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

a) § 3 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 

„2. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile und auf Ausgabe von Ge-

winnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zu-

lässig und eine Verbriefung bzw. Ausgabe nicht nach den Regeln erforderlich ist, die 

an einer Börse gelten, an der die Aktien zugelassen sind. Die Gesellschaft ist berech-

tigt, Urkunden über einzelne Aktien (Einzelurkunden) oder über mehrere Aktien 

(Sammelurkunden) sowie über Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine auszustellen. 

Die Verbriefung ist für solche Aktien insgesamt ausgeschlossen, die als elektroni-

sche Aktien in einem elektronischen Wertpapierregister eingetragen werden. Die 

Form und den Inhalt von Aktien, von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen sowie 

von Schuldverschreibungen und Zins- und Erneuerungsscheinen bestimmt der Vor-

stand.“ 

 

b) § 17 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  

 

„3. Der Vorsitzende hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre (einschließ-

lich des Nachfrage- und Fragerechts gemäß § 131 Abs. 1d bzw. 1e AktG) zeitlich 

angemessen zu beschränken; er ist insbesondere ermächtigt, zu Beginn der Haupt-

versammlung oder während ihres Verlaufs den zeitlichen Rahmen des Verhand-

lungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie des 
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einzelnen Rede- oder Fragebeitrags angemessen festzusetzen.“ 

 

c) § 16 der Satzung wird um folgenden neuen Abs. 7 ergänzt:  

 

„7. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Hauptversamm-

lung auch ohne persönliche Anwesenheit und ohne Anwesenheit eines Bevollmäch-

tigten am Ort der Versammlung teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 

ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (On-

line-Teilnahme), soweit dies rechtlich zulässig ist. Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Verfahren der Online-Teilnahme zu treffen. Eine etwaige Er-

möglichung der Online-Teilnahme und die dazu getroffenen Bestimmungen sind mit 

der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen.“ 

 

*** 

 

II.  

Weitere Angaben zur Einberufung, Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft unter der nachstehend hierfür mitgeteilten 

Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache spätestens zum 6. Ap-

ril 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugeht. Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Als Nachweis 

der Berechtigung reicht ein durch den Letztintermediär ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes 

gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus, der sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-

sammlung, d. h. auf den 22. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ), (so genannter Nachweisstichtag) zu be-

ziehen hat (§ 123 Abs. 4 AktG) und der Gesellschaft unter der nachstehend mitgeteilten Adresse 

spätestens zum 6. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugeht (§ 123 Abs. 4 AktG): 

Diok One AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder: 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Der Nachweis der Berechtigung des Anteilsbesitzes bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen.  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und für 

die Ausübung der weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung 

zur Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptversammlung und der Umfang des 

Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nach-

weisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesit-

zes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 

mailto:hv@ubj.de
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dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptversamm-

lung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweis-

stichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Aus-

wirkungen auf die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptver-

sammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 

erst danach Aktionär werden. 

2. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-

trag von EUR 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände 

auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-

gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu 

richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens 

am Donnerstag, den 19. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ), unter folgender Adresse zugehen: 

Diok One AG 

Investor Relations – HV 2026 

Kleingedankstraße 11a 

50677 Köln 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 

des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 

über den Antrag halten. § 70 AktG findet Anwendung. Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 AktG entspre-

chend anzuwenden. 

Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der 

Einberufung. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Aktio-

närsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ei-

nen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen andere in § 135 AktG genannte Person 

oder Institution, eine andere Person ihrer Wahl oder durch den weisungsgebundenen von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte 

Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforder-

lich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft sind in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen, wenn weder ein Intermediär noch eine Ak-

tionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG genannte Person oder Institution zur Aus-

übung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder 

am Tag der Hauptversammlung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung durch den Bevollmäch-

tigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft bis spätestens Sonntag, den 12. April 2026, 17:00 

Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post oder 

elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden: 

Diok One AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 
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Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder: 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Personen 

zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Dieses Formular steht auch auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter 

 

https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html 

 

zum Herunterladen bereit. Das Vollmachtsformular kann, muss aber nicht genutzt werden. 

 

Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 

der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsverei-

nigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Personen oder Institutionen. Hierbei richtet sich das 

Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG, wonach die genannten 

Personen oder Institutionen die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Hier können Besonder-

heiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächti-

genden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustim-

men. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

Wir bieten unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsver-

treter stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß der von diesen erteilten 

Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Diok One AG. Bei nicht eindeu-

tiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen 

Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters kann das Formular 

verwendet werden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird. Dieses kann 

auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. das zugesandte Eintritts- und Vollmachts-

/Weisungsformular als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, per E-Mail an die nach-

stehend genannte Adresse übersandt wird. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 12. April 2026, 17:00 

Uhr (MESZ), bei dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter der folgenden Adresse  oder E-

Mail-Adresse eingehen: 

Diok One AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder: 

E-Mail: hv@ubj.de 

Alternativ ist eine Übergabe an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter während 

der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der 

mailto:hv@ubj.de
https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
mailto:hv@ubj.de
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Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter auch in der Hauptversammlung bis spätestens zum Beginn der Abstimmungen mit der Aus-

übung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Gesellschaft hat Herrn Markus Drews, Köln, als 

Stimmrechtsvertreter benannt. Er ist kein Mitarbeiter der Gesellschaft, aber mittelbar an ihrem 

Grundkapital beteiligt. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Ein-

legung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fra-

gerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies 

im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungs-

punkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist 

nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden zunächst die per E-Mail abgegebenen Er-

klärungen und danach Erklärungen in Papierform berücksichtigt. 

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevoll-

mächtigung bzw. Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht. 

4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesord-

nungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG zur 

Wahl des Abschlussprüfers oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind ausschließlich im Ori-

ginal, per Telefax oder per E-Mail zu richten an:  

Diok One AG 

Investor Relations – HV 2026 

Kleingedankstraße 11a 

50677 Köln 

Telefax: +49 (0) 221 / 291 993 34 

E-Mail: info@diok-one.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht begründet 

werden. Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis 

mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 29. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

bei der Gesellschaft an der vorstehend genannten Adresse eingehen, werden unter den Vorausset-

zungen der §§ 126, 127 AktG unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html veröffentlicht. Eventuelle Stellung-

nahmen der Verwaltung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse ver-

öffentlicht.  

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft ins-

besondere absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa 

weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 

führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 

wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären braucht der 

Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 

diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und 

Wohnort der vorgeschlagenen Prüfer sowie Kandidaten zur Aufsichtsratswahl) enthalten.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 

fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn 

sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 

während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch 

ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 

5. Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist nach § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 

Die Ausübung des gesetzlichen Auskunftsrechts gemäß § 131 Abs. 1 AktG setzt die Teilnahme an 

der Hauptversammlung voraus. Hierfür sind also die in Ziffer 1 dargestellten Voraussetzungen für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung, insbesondere die Anmeldefrist, zu beachten. 

6. Hinweis auf Internetseite der Gesellschaft 

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Un-

terlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab der Ein-

berufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html 

abrufbar. 

III. 

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) für Aktionäre 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns 

einen hohen Stellenwert. Deshalb möchten wir Sie mit dieser Datenschutzerklärung über die Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Diok One AG im Zusammenhang mit der Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbereitung einer Hauptversammlung und die Ihnen nach den daten-

schutzrechtlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) und des Bundesda-

tenschutzgesetzes („BDSG“) zustehenden Rechte informieren. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Diok One AG mit Sitz 

in Köln, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Herrn Daniel Grosch und Herrn Christoph Krieger. 

Sie erreichen die Diok One AG und ihren Vorstand unter: 

Diok One AG 

Kleingedankstraße 11a 

50677 Köln 

Telefon: +49 (0) 221 80 149 800 

E-Mail: info@diok-one.de 
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2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und woher erhalten wir diese? 

 

Wenn Sie als Aktionär oder Aktionärsvertreter an einer Hauptversammlung teilnehmen oder wenn 

wir mit Ihnen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir 

als Verantwortliche die folgenden von Ihnen oder Dritten (z.B. Kreditinstituten) erhaltenen perso-

nenbezogenen Daten:  

• Persönliche Daten (z.B. Vor- und Nachname, ggf. Titel, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Adresse sowie andere Kontaktdaten wie die E-Mail-Ad-

resse), 

• Aktionärsdaten (z.B. Aktionärsnummer, Aktionärskategorie, Anlagedatum), 

• Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Registrierungs- und Vorgangsdatum, Aktienanz-

ahl), 

• Verwaltungsdaten (z.B. Zugangscode, Nennung im Teilnehmerverzeichnis).  

 

Die Verarbeitung der Daten von (zugelassenen) Gästen zur Hauptversammlung erfolgt entsprechend. 

Schließlich verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und sonsti-

gen Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die Hauptversamm-

lung eingereicht werden, sowie zu Ihrem Abstimmverhalten. 

3. Zu welchen Zwecken und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. 

Maßgeblich sind hierbei die Regelungen der DS-GVO, des BDSG, des Aktiengesetzes (AktG) sowie 

aller weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften. 

Wir verarbeiten die unter Ziffer 2. beschriebenen personenbezogenen Daten, um die Anmeldung und 

Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Er-

stellung des Teilnehmerverzeichnisses) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte 

im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und 

Weisungen) zu ermöglichen 

Die Diok One AG ist nach § 121 AktG zur Durchführung einer Hauptversammlung verpflichtet. Zur 

Durchführung der Hauptversammlung ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien perso-

nenbezogener Daten erforderlich. Ohne entsprechende Angaben sind Ihre Anmeldung zur Hauptver-

sammlung, die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung von Aktionärsrechten im 

Zusammenhang mit der Hauptversammlung nicht möglich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist 

folglich Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DS-GVO.  

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wol-

len, werden wir Sie darüber zuvor im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen informieren und, 

sofern erforderlich, Ihre Einwilligung einholen. 

4. An welche Empfänger werden Ihre Daten von uns ggf. weitergegeben? 

 

Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung beauftragen 

wir einen externen Dienstleister zur Organisation der Hauptversammlung, für Druck und Versand 

der Hauptversammlungsunterlagen sowie für die Durchführung der Hauptversammlung (im Wesent-

lichen die technische Infrastruktur, Abstimmungen und Dokumentation der Hauptversammlung). 
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Der beauftragte Dienstleister erhält von uns ausschließlich solche personenbezogenen Daten, die für 

die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und er verarbeitet die Daten als 

Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DS-GVO ausschließlich nach unserer Weisung. 

Konkret handelt es sich um folgenden Dienstleister: 

UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 40 6378 5410, E-Mail: info@ubj.de 

 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können Ihre im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten ein-

sehen, dies auch noch bis zu zwei Jahre nach der Versammlung. 

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, erfolgt durch 

uns eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften. Auch Gegenanträge und Wahl-

vorschläge von Aktionären werden wir gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des 

Namens des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraus-

setzungen vorliegen 

Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern 

zu übermitteln, wie etwa bei der Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen nach den Bestim-

mungen des Aktiengesetzes, oder an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. 

an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden). Rechtsgrundlage sind Art. 6 Abs. 1 lit. c) und lit. f) DS-

GVO. 

Im Übrigen geben wir Informationen nur weiter, sofern gesetzliche Bestimmungen dies erlauben 

oder Sie eingewilligt haben, wobei eine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen werden kann. Unter diesen Voraussetzungen können auch z.B. Wirtschaftsprüfer und Rechts-

anwälte Empfänger sein. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. 

a) oder lit. f) DS-GVO. Im Übrigen geben wir Sie betreffende personenbezogene Daten nicht an 

Dritte weiter. 

5. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

 

Wir speichern Ihre oben genannten Daten grundsätzlich bis zu zwei Jahre nach Beendigung der 

Hauptversammlung, sofern wir nicht aufgrund gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

zu einer darüber hinausgehenden Speicherung der Daten verpflichtet sind oder im Einzelfall die Ver-

arbeitung zu anderen Zwecken erforderlich ist. Solche Zwecke können etwa die Bearbeitung von 

Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung sein. 

6. Werden Ihre Daten für eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall oder Profiling verwen-

det? 

 

Wir nutzen weder Verfahren zur automatisierten Entscheidung im Einzelfall noch Profiling. 

7. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 

Wir unterhalten angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre per-

sonenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter, unrechtmäßiger oder unbefugter Zerstörung, Verlust, 

Veränderung, Offenlegung oder Verwendung zu schützen. 



 

32 / 32 

8. Welche Rechte stehen Ihnen nach dem Datenschutzrecht zu?  

 

Ihnen stehen nach dem Datenschutzrecht die folgenden Rechte zu:  

• das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten 

zu erhalten (Auskunftsrecht, Art.15 DS-GVO);  

• das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger 

Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DS-GVO);  

• das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Recht 

auf Löschung, Art. 17 DS-GVO);  

• das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung, 

Art. 18 DS-GVO); 

• das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie einem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-

halten, und zudem diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 

den Verantwortlichen zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO); 

• das Recht, der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu widerspre-

chen (Widerspruchsrecht, Art. 21 DS-GVO), siehe dazu nachfolgende Ziffer 10; sowie 

• das Recht, Ihre erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, Art. 7 Abs. 3 

DS-GVO. Ein solcher Widerruf hat zur Folge, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen. 

Dies gilt nicht, sofern die Verarbeitung auf Grundlagen anderer Vorschriften (z.B. Art. 6 

Abs. 1 lit. f. DS-GVO) erlaubt ist. 

 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu be-

schweren (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG).  

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 

BDSG. Im Einzelfall können auch weitere gesetzliche Ausnahmen einer Ausübung Ihrer Rechte ent-

gegenstehen. 

9. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) 

DS-GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO (Daten-

verarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Möch-

ten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

info@diok-one.de 

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr im vorgenannten 

Sinne verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Köln, im März 2026 

 

Diok One AG 

 

Der Vorstand 


